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Betrifft 

ASFINAG Service GmbH - Abfallzwischenlager - Standort: Stadtgemeinde Bruck an der 
Leitha (BL), KG Bruck an der Leitha, Gst.Nr. 4190/1 , Internetkundmachung zu ON 010, 
vereinfachtes Verfahren gemäß AWG 2002, Bekanntmachung 
 

 Bekanntmachung 

Mit Schreiben vom 28. März 2024 wurde von der ASFINAG Service GmbH ein Antrag zur 

Änderung des im Betreff genannten Abfallzwischenlagers durch Änderung der 

Überdachung der Kehrgutrampe übermittelt. Es soll die bestehende 

Pooldachüberdachung der Kehrgutrampe abgebaut und durch eine Flachdachkonstruktion 

ersetzt werden.  

Gleichzeitig wurde um Konsenserhöhung der Lagermenge von Kehrgut und 

Straßenkanalräumgut bei der Lagerkapazität von 350t auf 460t und der maximale 

Jahresumschlag von 1.200t auf 1.550t angesucht. 

 

Der Antrag für diese Behandlungsanlage gemäß § 37 Abs. 3 AWG 2002 ist dieser 

öffentlichen Bekanntmachung angeschlossen. 

 

Überdies kann in den Antrag und die Projektsunterlagen  

ab dem Tag der Kundmachung bis einschließlich Donnerstag, dem 28. November 

2024  
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während der Amtsstunden Einsicht genommen werden. 

Hinweise: 

Nachbarn im Sinne des § 2 Abs. 6 Z 5 AWG 2002 haben innerhalb dieser Auflagefrist die 

Möglichkeit, sich zum geplanten Projekt schriftlich zu äußern (Anhörungsrecht). 

Äußerungen zum Projekt sind bei der oben genannten Behörde einzubringen. 

Rechtsgrundlagen: 

§ 37 Abs. 3 iVm § 50 Abs. 2 Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002. 

 

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Behörde über das 

Verfahren zu informieren und bringen Sie allfällige Stellungnahmen schriftlich in das 

Verfahren ein. 

 

 

 

Für die Landeshauptfrau 

Mag. L e s s e r 
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